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Betrifft: Entwurf einer Verordnung der Bundesministerin fOr Frauen, Wissenschaft und 
Forschung Ober die Höhe der Belhllfen fOr Auslandsstudlen 

Als Hochschüler _innenschaft an der Universität Wien begrüßen wir die längst überfällige 

Anpassung der Beihilfen für ein Auslandsstudium. Allerdings erkennen wir im vorliegenden 

Entwurf noch einige Punkte, die aus unserer Sicht noch nicht optimal gestaltet sind. 

Dem vorliegenden Entwurf der Verordnung liegt die völlig verfehlte Annahme zugrunde, dass 

Studierende ihren Wohnsitz am Studienort während eines Auslandsaufenthalts aufgeben bzw. 

ihren Kostenaufwand dafür auf Null stellen können. Vor allem jene Gruppen, die in der geltenden 

Verordnung vom höheren Satz profitieren konnten - das sind Selbsterhalter*innen, Vollwaisen, 

Studierende mit Kind(em), Studierende mit einer Behinderung, verheiratete und in eingetragener 

Partner*innenschaft lebende Studierende und Studierende über 24 Jahre - sollten auch nach 

der Neugestaltung den jeweils höchstmöglichen Satz beanspruchen können. 

Außerdem ist der vorgesehene Zuschlag von 180 Euro für Bezieher _innen nach § 26 Abs. 1 

StudFG zu niedrig, um die tatsächlichen Mehrkosten eines Auslandsstudiums, insbesondere die 

bestehenden Lebenshaltungskosten am Studienort, angemessen abzufedern. 

Nach dem vorliegenden Entwurf würde diesen Gruppen statt einer längst überfälligen 

Anpassung eine zum Teil nur äußerst geringe Erhöhung der bestehenden Beträge (in einigen 

Fällen sogar eine Minderung) gewährt werden. 
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Es ist nicht nachvollziehbar, wanm fix einen Aufenthaft in Ost- llld SudostEIU'Op6lschen EU­

Staaten (plus Spanien llld Portugal) niedrigere Monahibeträge gewätwt werden als fü' ale 

anderen Staaten der Welt. Da hier eine func:fierte sachiche BegrfRblg kaum mOglch scheint 

und die individuelle Festlegtwlg für jeden einzeh!n Staaten als zu aufwändg ~. schfegen wir 

vor, einen einheitichen (höheren) Satz für sämtliche Staaten festzuegen. 
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